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Gemeinderat 11.12.2025 5  öffentlich 

Thema 
 
Beratung und Beschlussfassung zum Einvernehmen der Gemeinde als Schulträger zur 
Fortschreibung des Teilschulnetzplanes 2026 des Landkreises Bautzen    
 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Großdubrau beschließt nach heutiger Beratung die Erklärung des 
Einvernehmens zum Ausweis der Grundschule Großdubrau als mittel- und langfristig gesicherten 
Bestand im Planteil Grundschulen der Gesamtfortschreibung 2026 des Landkreises Bautzen zum 
Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen und Schulen des Zweiten Bildungsweges nach 
Maßgabe des § 4a Abs. I SächsSchulG. 
 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:   14 + Bürgermeister  
davon anwesend: 
Ja - Stimmen: 
Nein - Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 
 

 

Bemerkungen: Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung war kein Mitglied des 
Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
Großdubrau, den 12.12.2025 

 
 
 
 
Hardy Glausch 
Bürgermeister 
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Haushaltsmäßige Veranschlagung 
im -Produkt -Kostenstelle -Konto -Maßnahme 

     

_______________________________________________________________________________________ 

Bearbeitungsvermerk:   

veröffentlicht am:   Ausgabe Bautzen: 

im Elektronischem Amtsblatt der Gemeinde Großdubrau gemäß  
Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Großdubrau vom 22.03.2024 

 



Gemeinde  Großdubrau

Ernst-ThäImann-Straße  9

02694  Großdubrau

Großdubrau,  den  03.12.2025

Bearbeiter:  Hardy  Glausch

öffentlicher  TeilSitzung  des  Gemeinderates  am  1'1.12.2025

Beratungsgegenstand  TOP  5

Beratung  und BeschlussTassung  zum  Einvernehmen  der Gemeinde  als Schulträger  zur

Fortschreibung  des  Teilschulnetzplanes  2026  des  Landkreises  Bautzen

Inhalt  der  Beschlussfassung:

Der  Gemeinderat  der  Gemeinde  Großdubrau  beschließt  nach  heutiger  Beratung  die  Erklärung

des Einvernehmens  zum  Aüsweis  der  GrundschuIeGroßdubrau  als mittel-  und langfristig

gesicherten  Bestand  im  Planteil  Grundschulen  der  Gesamtfortschreibung  2026  des

Landkreises  Bautzen  zum  Teilschulnetzplan  Allgemeinbildende  Schulen  und Schulen  des

Zweiten  Bildungsweges  nach  Maßgabe  des  § 4a Abs.  I SächsSchulG.

Erläuterungen

Gegenstand  der  Herstellung  des  Einvernehmens  mit  den  Trägerri  der  öffentlichen  Schuten  ist

die  langfristige  Zielplanung  des  Planungsträgers,  die  dieser  sich  aus  den  maßgeblichen  mittel-

bis langfristigen  Bedarfsprognosen  ergebenden  voraussichtlichen  Schülerzahlen  für  die  Jahre

24/25  bis  34/35  herleitet.  Diese  langfristige  Zielplanung  geht  mit  empfohlenen

Ausführungsmaßnahmen  einher.

In Anlage  I ist zu erkennen,  dass  die Betrachtung  für die staatlichen  Grundschulen  des

Landßreises  lediglich  bei einer  staatlichen  Grundschule  zu unmittelbarem  Handlungsbedarf

(soTortige  Einrichtung  jahrgangsübergreifenden  Unterrichts  und  Interkommunale

Zusammenarbeit  zur  Sicherung  des  Standortes)  führt  - Ampelfarbe,,Rot".  Bei 13 weiteren

Grundschulen  tritt im  Verlauf  bis  2035  der  Bedarf  ein,  Umlenkungen  im  Schulbezirk

umzusetzen,  den  Schulbezirk  anzupassen  oder  ebenfa(ls  jahrgangsübergreifenden  Unterricht

einzuführen  -  Ampelfarbe,,Gelb".  Für  56 der  70 staatlichen  Gruridschulen  im Landkreis  ergibt

sich  aktuell  kein  Handlungsbedarf,  da der  Bestand  der  Schulstandorte  mittel-  und  langfristig

gesichert  ist  -  Ampelfarbe,,Grün".

Für  die  Grundschule  Großdubrau  kommt  der  Planungsträger  zur  Feststellung:  ,,Der  Bestand

der  Grundschule  Großdubrau  ist  nach  Maßgabe  des  § 4a Abs.  I SächsSchulG  mittel-

und  langfristig  gesichert."  (Anlage  II)

Die dortigen  Ausführungen  zur  Freien  Oberschule  sind nachrichtlich  angeführt,  eine  Ziel-

planung  durch  das  LASuV  erfolgt  dort  nicht  und  Entscheidungen  zu  abzuleitenden

Maßnahmen  triffl  allein  der  Träger.

Schließt  sich  der  öffentliche  Schulträger  der  planerischen  Feststellung  für  Grundschule  an, ist

per  Beschluss  das  Einvernehmen  zu erteilen.  Der  gesamte  Schulnetzplan  hat  einen  Umfang

von  543  Seiten,  weshalb  nur  der  direkte  Extrakt  für  Großdubrau  angehangen  wurde.  Wer  sich

von  den  Räten  für  die  Erläuterungen  der  Planung  interessiert,  kann  diese  gern  im

Gemeindeamt  zu Einsicht  bekommen.

Finanzierung

Unmittelbare  finanzielle  Auswirkungen  auf  den  Haushalt  sind  nicht  erkennbar.

Anlage  I

Anlage  2

@ Ampeldarstellung  Landkreis  Schulnetzplan

@ Auszug  Hauptdokument  Großdubrau
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Schulen mit voraussichtlichem Handlungsbedarf

• Umlenkungen im gemeinsamen 

Grundschulbezirk (7)

• Anpassung des Grundschulbezirkes (2)

• ggf. Einrichtung jahrgangsübergreifender 

Unterricht (4)

Schulen ohne Handlungsbedarf

1

13

56

Ergebnis der 70 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen mit akutem Handlungsbedarf

• Einrichtung jahrgangsübergr. Unterricht 

und

• Interkommunale Zusammenarbeit zur 

Sicherung des Schulstandortes

Anlage 1



Anlage 2










